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Wien, 

27. September 1984 

Betr.: Forderungsprogramm der Bundesländer; 

Entwurf einer Novelle zum Bundes­
Verfassungsgesetz; 

DVR:0046655 

Stellungnahme 

Angeschlossen übermitteln wir Ihnen 25 Ausfer­

tigungen der Stellungnahme betreffend Forderungspro­

gramm der Bundesländer/Entwurf einer Novelle zum Bundes­

Verfassungsgesetz zur freundlichen Kenntnisnahme. 

Mit dem Hochachtung 

Vorsitzender 

Beilagen 

18/SN-85/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



u..< 
� Osterreichischer GevverkschaftsburU 
�II\'> GEWERKSCHAFT O-FFE"'NTUCHER DIENST @@@) 1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Telefon 63 96 61, Fernschreiber 1 14402 göd a 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wi e n 

L 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 28.9.1984 
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Betr.: Forderungsprograrnrn der Bundesländer; 

Entwurf einer Novelle zum Bundes­
Verfassungsgesetz; 

Stellungnahme 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst gibt in 

Erledigung des im Gegenstande angeführten Schreibens 

vorn 10.7.1984 folgende Stellungnahme ab: 

Im neu zu schaffenden Artikel 116 a soll zum 

Ausdruck gebracht weren, daß es sich bei den Gemeinde­

verbänden um Gebietskörperschaften handelt. 

Begründung 

Nach der herrschenden Lehre werden die Gemeindeverbände 

zwar heute schon als Gebietskörperschaften angesehen, 

doch wäre eine Klarsteilung in der Bundesverfassung 

notwendig. Im Art. 116 Abs. 1 B-VG sind die Gemeinden 

als Gebietskörperschaften ausdrücklich definiert. Eine 

analoge Definition für die Gemeindeverbände wäre erfor­

derlich. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme haben wir 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Mit dem 
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